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Düsseldorf 
Nähe trifft Freiheit 

Ausgabe Nr. 34, 76. Jahrgang 
28. August 2021 

Amtliche Bekanntmachungen 

Jahresabschluss der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf 

Die Gesellschafterversammlung der SWD 
Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düssel
dorf hat am 15.07.2021 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2020 mit Lagebericht festgestellt 
und beschlossen, den Jahresüberschuss von 
3.426.512,21 € anteilig in Höhe von 
1.713.256,10 € als entnahmefähigen Gewinn auf 
dem Darlehenskonto der Kommanditistin gemäß 
§ 5 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages gutzu
schreiben und im Anschluss mit der bestehen
den Forderung aus dem Verrechnungskonto 
gegenüber der Landeshauptstadt Düsseldorf zu 
verrechnen sowie den verbleibenden Jahres-
überschuss in Höhe von 1.713.256,11 € auf neue 
Rechnung vorzutragen und auf dem Gewinn
rücklagenkonto der Kommanditistin (Kapital
konto III gemäß § 5 Abs. 5 des Gesellschaftsver
trages) zu verbuchen. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude in Düsseldorf, 
Erna-Eckstein-Straße 6, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes beauftragte Dr. Brandenburg 
Wirtschaftsberatungs-GmbH hat am 21. Mai 
2021 folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK 
DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. 
KG Düsseldorf, Düsseldorf 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der SWD Städt. 
Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, 
Düsseldorf, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlust
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der SWD 

Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düssel
dorf, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften und Personenhan
delsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezem
ber 2020 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2020 und 

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unse
re sonstigen deutschen Berufspflichten in Über
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
und des Aufsichtsrats für den Jahresab
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften und 
Personenhandelsgesellschaften im Sinne des 
§ 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften in allen wesentlichen Belangen ent
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz
lichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch
führung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög
lichen, der frei von wesentlichen – beabsichtig
ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel
lungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresab-
schlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem sind 
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die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Auf
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzli
chen Vorschriften zu ermöglichen und um aus
reichende geeignete Nachweise für die Aussa
gen im Lagebericht erbringen zu können. Der 
Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa
chung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. 

-

-
-
-

-

-

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirt
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. Während der Prüfung üben wir 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. 

-

-

-
-

Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahres
abschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtig

-
-

-

-
-

-

te Unvollständigkeiten, irreführende Darstel
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

-

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshand
lungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam
keit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge
ben. 

-

-
-

-
-

– beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

-
-

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungs
grundsatzes der Fortführung der Unterneh
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

-
-

-

-

-
-

-
-

-

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah
resabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver
mittelt. 

-

-

-

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage der Gesellschaft. 

-

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins
besondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ablei
tung der zukunftsorientierten Angaben aus 

-

-

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga
ben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

-
-

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll
system, die wir während unserer Prüfung fest
stellen. 

-

-
-

-

Düsseldorf, den 21. Mai 2021 

Dr. Brandenburg Wirtschaftsberatungs-GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ∙ 
Steuerberatungsgesellschaft“ 

Düsseldorf, 09. August 2021 

SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG 
Düsseldorf 
DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Dr. Heinrich Labbert 
Dr. Eva-Maria Illigen-Günther 
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Jahresabschluss der SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf 

Die Gesellschafterversammlung der SWD 
Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düssel
dorf hat am 15.07.2021 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2020 mit Lagebericht festgestellt und 
beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 
1.940,81 € für das Geschäftsjahr 2020 auf neue 
Rechnung vorzutragen. 

-

Jahresabschluss und Lagebericht liegen im Ver
waltungsgebäude in Düsseldorf, Erna-Eckstein-
Straße 6, zur Einsichtnahme aus. 

-

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes beauftragte Dr. Brandenburg 
Wirtschaftsberatungs-GmbH hat am 21. Mai 
2021 folgenden uneingeschränkten Bestäti
gungsvermerk erteilt: 

-

„BESTÄTIGUNGSVERMERK 
DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs
GmbH Düsseldorf, Düsseldorf 

-

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der SWD Städt. 
Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf, 
Düsseldorf, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Ver
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage
bericht der SWD Städt. Wohnungs-Verwal-
tungs-GmbH Düsseldorf, Düsseldorf, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2020 geprüft. Nach unserer 
Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 

-

-

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertrags
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2020 und 

-

-
-

-

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

-

-

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

-

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 

-

-
-

-

-

-

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der 
Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhal
te in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. Außerdem sind die gesetz
lichen Vertreter verantwortlich für die Aufstel
lung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Auf

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetz
lichen Vorschriften zu ermöglichen und um aus
reichende geeignete Nachweise für die Aussa
gen im Lagebericht erbringen zu können. 

-
-
-

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirt
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. Während der Prüfung üben wir 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

-

-

-
-

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahres
abschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtig
te Unvollständigkeiten, irreführende Darstel
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

-
-

-

-
-

-
-

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshand
lungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam
keit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge
ben. 

-

-
-

-
-
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– beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

-
-

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungs
grundsatzes der Fortführung der Unterneh
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

-
-

-

-

-
-

-
-

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah
resabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver
mittelt. 

-

-

-

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage der Gesellschaft. 

-

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins
besondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ablei
tung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga
ben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

-

-

-
-

künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll
system, die wir während unserer Prüfung fest
stellen. 

-

-
-

-

Düsseldorf, den 21. Mai 2021 

Dr. Brandenburg Wirtschaftsberatungs-GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ∙ 
Steuerberatungsgesellschaft“ 

Düsseldorf, 09. August 2021 

SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH 
Düsseldorf 
DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Dr. Heinrich Labbert 
Dr. Eva-Maria Illigen-Günther 

Kraftloserklärung 
Der am 20.01.2020 ausgehändigte Auszug aus 
der Genehmigungsurkunde für den Gelegen
heitsverkehr mit Taxen mit der Ordnungsnum
mer T1225, ausgestellt auf das Taxiunterneh
men Saadettin Bilkay, Kündgensweg 18, 
40231 Düsseldorf, gültig bis 19.01.2021, wird 
gemäß § 17 Abs.5 des Personenbeförderungs
gesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekannt
machung vom 08.08.1990 (BGBI.I S. 1690) in 
der jeweils geltenden Fassung für kraftlos 
erklärt. 

-
-
-

-
-

Eine Zweitschrift des Auszuges wurde am 
23.08.2021 ausgestellt. 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
-Amt für Einwohnerwesen-
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Öffentliche Zustellungen 
– Ordnungsamt – 

des Bescheides 5327 0005 16118291 SB 119 
vom 09.07.2021 an Radoslaw Nagorek, 
Powstania Wielkopolskiego 76 D/11, 81-470 
Gdynia, Polen 

des Bescheides 5329 0005 0360 8173 SB 14 
vom 08.07.2021 an Patrick Stacks, Zoppoter 
Straße 10, 40599 Düsseldorf 

-
des Bescheides 5329 0005 0350 2553 SB 11 
vom 22.07.2021 an Kamil Snowyra, ul. Opolska 
25/3, 46-100 Namyslow, Polen -

des Bescheides 5327 0005 1664 2365 SB 122 
vom 20.07.2021 an Joana Filipa Vieira Marques, 
Rue de Reckange 1a, 3943 Mondercange, 
Luxemburg -

des Bescheides 5327 0005 1612 7223 SB 119 
vom 02.07.2021 an Imad Mounir, Ca Nigolauto
us 23 PBJ 2, 08700 Igualada, Spanien 

-

des Bescheides 5329 0005 0332 1648 SB 80 
vom 22.02.2021 an Mohamed Adahchour, 
Raum 03, Karlstraße 96, 40210 Düsseldorf 

-
-

des Bescheides 5327 0005 1585 9565 SB 14 
vom 21.06.2021 an Kalita Dragoi, Aschenbruch 
89, 44866 Bochum -

des Bescheides 5329 0005 0338 3600 SB 120 
vom 28.07.2021 an Patrick Stefan Schweizer, 
c/o Tagesstätte Horizont, Neusser Straße 37, 
40219 Düsseldorf -

-
Die Bescheide können beim Ordnungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather Str. 1-3,
40233 Düsseldorf, Zimmer 110 eingesehen, 
bzw. in Empfang genommen werden. 

 

-
-

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

-

-
-
-

Aktenzei-
-

-
-

– Stadtkasse – 

Die Eintragungsanordnung 
VLST00827325/0010 vom 05.08.2021 an 
Tomas Urban, Hasselsstraße 62 in 
40599 Düsseldorf. 

Die Eintragungsanordnung 
VLST00852679/0008 vom 03.08.2021 an 
Mohamad Alrehawi, Dorotheenstraße 94 in 
40235 Düsseldorf. 

Die Eintragungsanordnung 
VLST00863095/0023 vom 05.08.2021 an 
MCI MediCare Interactive GmbH, 
Schützenstraße 12 in 40211 Düsseldorf. 

Die Eintragungsanordnung 
VLST00875182/0016 vom 04.08.2021 an 
Mohammad Alloush, Kieshecker Weg 100 in 
40468 Düsseldorf. 

Die Eintragungsanordnung 
VLST00539224/0021 vom 02.08.2021 an 
Liliana Covino, Roßstraße 57 in 
40476 Düsseldorf. 

Die Eintragungsanordnung 
VLST00837376/0010 vom 02.08.2021 an A.R. 
Haus UG haftungsbeschränkt, Worringer Straße 
1 in 40211 Düsseldorf. 

Die Eintragungsanordnung kann bei der Stadt
kasse der Landeshauptstadt Düsseldorf, 
Erkrather Straße 349, 1. OG, Raum 129, 
40231 Düsseldorf nach telefonischer Termin
vereinbarung (0211/89-22467) eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver
luste drohen können. 

– Amt für Migration und Integration – 
Kommunale Ausländerbehörde 

Ordnungsverfügung vom 20.07.2021, Aktenzei
chen 54/351-sw-AV-816034 an den Sri-lanki
schen Staatsangehörigen Miroj ANTON ELMO 
*14.08.1988, ohne festen Wohnsitz. 

Ordnungsverfügung vom 20.07.2021, Aktenzei
chen 54/351-vo-AV- 661271 an den albanischen 
Staatsangehörigen Krenar ABAZAJ, zurzeit 
unbekannten Aufenthalts. 

Ordnungsverfügung vom 14.07.2021, Aktenzei
chen 54/351-sw-AV-831267 an den ghanai
schen Staatsangehörigen Martin AKOMEAH 
*24.12.1980, ohne festen Wohnsitz. 

Ordnungsverfügung vom 15.07.2021, Aktenzei
chen 54/351-sw-AV-835661 an den marokkani
schen Staatsangehörigen Samir AZARKAN 
*03.01.1991, ohne festen Wohnsitz. 

Ordnungsverfügung vom 16.07.2021, Aktenzei
chen 54/351-sw-AV-818532 an den algerischen 
Staatsangehörigen Oussama BELOUFA 
*27.10.2000, ohne festen Wohnsitz. 

Ordnungsverfügung vom 16.07.2021, Aktenzei
chen 54/351-sw-AV-839667 an den marokka
nischen Staatsangehörigen Soufiane BOUSNI
NA *04.12.1993, ohne festen Wohnsitz. 

Ordnungsverfügung vom 14.07.2021, 
chen 54/351-sw-AV-842910 an den ghanai
schen Staatsangehörigen Michael DWOMOH 
*02.10.1996, ohne festen Wohnsitz. 

Ordnungsverfügung vom 15.07.2021, Aktenzei
chen 54/351-sw-AV-842358 an die kameruni
sche Staatsangehörige FON, Ngum Georgina 
*18.12.1989, ohne festen Wohnsitz. 

Ordnungsverfügung vom 16.07.2021, Aktenzei
chen 54/351-sw-AV-830515 an den algerischen 
Staatsangehörigen Ryad HAMADOU 
*01.01.1994, ohne festen Wohnsitz. 

-

Ordnungsverfügung vom 15.07.2021, Aktenzei
chen 54/351-sw-AV-842916 an den tunesi-
schen Staatsangehörigen Said LAKHDHAR 
*20.06.1992, ohne festen Wohnsitz. 

-

Die Ordnungsverfügungen können beim Amt 
für Migration und Integration, Abteilung Kom
munale Ausländerbehörde, 54/3, Erkrather 
Straße 377-389, 40231 Düsseldorf, eingese
hen, bzw. in Empfang genommen werden. 

-

-

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver
luste drohen können. 

-
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Die nachfolgende Bekanntmachung ist durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter 
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c155455 nachrichtlich wiedergegeben worden. Sie wird hier öffentlich bekannt gemacht. 

Bekanntmachung über das Recht zur Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagwahl 
für die Wahlbezirke der Stadt Düsseldorf 
wird in der Zeit vom 6. bis 10. September 
2021 während der allgemeinen Öffnungszei
ten im Amt für Statistik und Wahlen, Brinck
mannstraße 5, 40225 Düsseldorf, 1. Etage, 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme 
ist barrierefrei. Jede*r Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu ihrer/seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
Wahlberechtigte die Richtigkeit oder Voll
ständigkeit der Daten von anderen im Wäh
lerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen wollen, haben sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege
setzes eingetragen ist. 

-
-

-
-

-

Das Wählerverzeichnis wird im automati
sierten Verfahren geführt. Die Einsichtnah
me ist durch ein Datensichtgerät möglich.

-
-
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerver
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl
schein hat. 

-
-

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
6. bis 10. September 2021, am letzten Tag 
der Frist bis 14 Uhr, beim Amt für Statistik 
und Wahlen, Brinckmannstraße 5, 40225 
Düsseldorf, 1. Etage, Raum 1045, Einspruch 
einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer
den. 

-

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeich
nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 5. September 2021 eine Wahlbenach
richtigung. 

-

-

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeich
nis einlegen, wenn sie/er nicht Gefahr lau
fen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

-
-

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahl
unterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

-

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der 
Wahl im Wahlkreis, für den der Wahlschein 
ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 

dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein*e in das Wählerverzeichnis einge
tragene*r Wahlberechtigte*r, 

-

5.2 ein*e nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragene*r Wahlberechtigte*r, 

a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er 
ohne Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerver
zeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bun
deswahlordnung (bis zum 5. Sep
tember 2021) oder die Einspruchs
frist gegen die Richtigkeit des Wäh
lerverzeichnisses nach § 22 Absatz 1 
der Bundeswahlordnung (bis zum 10. 
September 2021) versäumt hat, 

-
-

-
-
-

b) wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme 
an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Ein
spruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist, 

-

c) wenn ihr/sein Wahlrecht im Ein
spruchsverfahren festgestellt wor
den und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses 
zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist. 

-
-

Wahlscheine können von in das Wähler
verzeichnis eingetragenen Wahlberech
tigten bis zum 24. September 2021, 
18 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
mündlich, aber nicht telefonisch, schrift
lich oder elektronisch beantragt wer
den. 

-
-

-
-

Im Falle nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaub
haft, dass ihm der beantragte Wahl
schein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 

-
-

Nicht in das Wählerverzeichnis einge
tragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) ange
gebenen Gründen den Antrag auf Ertei
lung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, stellen. 

-

-
-

Wer den Antrag für eine*n andere*n 
stellt, muss durch Vorlage einer schrift
lichen Vollmacht nachweisen, dass 
sie/er dazu berechtigt ist. 

-

6. Mit dem Wahlschein erhält die/der Wahlbe
rechtigte 

-

– einen amtlichen Stimmzettel des Wahl
kreises, 

-

– einen amtlichen blauen Stimmzettelum
schlag, 

-

– einen amtlichen, mit der Anschrift, an 
die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und 

– ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun
terlagen für eine*n andere*n ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zum Empfang der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe
hörde vor Empfang der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll
mächtigte Person auszuweisen. 

-

-
-
-

-

Ein*e Wahlberechtigte*r, die/der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe ihrer/seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von 
der/dem Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der/des Wahlberechtigten ersetzt oder verän
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat. 

-
-

-
-
-

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18 Uhr eingeht. 

-

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepu
blik Deutschland ohne besondere Versendungs
form ausschließlich von der Deutschen Post 
unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der 
auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege
ben werden. 

-
-

-

Düsseldorf, den 28. August 2021 

In Vertretung 
Christian Zaum 
Beigeordneter 

https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c155455
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Öffentliche Sitzungen 

Ausschuss für Wohnungswesen 
und Modernisierung 
Montag, 30. August, 15 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Heike Prießen, Tel: 89-96195 

Bauausschuss 
Dienstag, 31. August, 15 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführer: Antonio Collura, Tel: 89-93230 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
Dienstag, 31. August, 16:30 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Sabine Novy, Tel: 89-25878 

Bezirksvertretung 5 
Dienstag, 31. August, 17 Uhr 
Tulip Inn Hotel Düsseldorf Arena, 
Meetingraum (Fortuna 1-3), Arenastraße 3, 
40474 DüsseldorfSchriftführer: Günter Gläser, 
Tel: 89-93019 

Sportausschuss 
Mittwoch, 01. September, 14 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführer: Thomas Böhm, Tel: 89-95208 

Bezirksvertretung 4 
Mittwoch, 01. September, 15 Uhr 
Hallenbad Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 
Großer Veranstaltungsraum, 2. Etage 
Schriftführer: Andre Wemmers-Hüsgen, 
Tel: 89-93012 

Ausschuss für Planung 
und Stadtentwicklung 
Mittwoch, 01. September, 17 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführer: Hartmut Knorr, Tel: 89-96844 

Kulturausschuss 
Donnerstag, 02. September, 15 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Anja Moses, Tel. 89-92466 

Bezirksvertretung 8 
Donnerstag, 02. September, 18 Uhr 
Schützenhaus Eller, Heidelberger Straße 4 
Schriftführerin: Jutta Fischer, Tel: 89-93318 

Jugendrat 
Donnerstag, 02. September, 18 Uhr 
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage 
Schriftführerin: Isabelle Lange, Tel: 89-96457 

Bezirksvertretung 9 
Freitag, 03. September, 15 Uhr 
Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231 
Schriftführerin: Regina Henning, Tel: 89-97127 

Hinweis zu Sitzungsunterlagen 
Die Unterlagen zu den Sitzungen 
der Ausschüsse und Bezirksvertretungen 
finden Sie in der Regel sieben Tage jeweils 
vor Sitzungstermin unter 
www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo. 

Sprechstunden des Seniorenrats 
Einige Mitglieder des Seniorenrats laden im September wieder zu Sprechstunden ein und stehen 
dann älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Rat und Auskunft zur Verfügung. Bitte beachten 
Sie, dass diese Sprechstunden zurzeit zum Teil nur telefonisch abgehalten werden können: 

Stadtbezirk 1 
(Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, 
Derendorf, Golzheim) 
Dienstag, 7. September, 10 bis 12 Uhr,
vorbehaltlich der Öffnung des AWO 
„zetrum plus“ Klosterstraße 112. Während 
dieser Zeit telefonisch erreichbar unter 
60025573. 
Ansonsten ist Herr Dr. Hartmut Mühlen 
telefonisch erreichbar unter 575752 oder 
per E-Mail unter 
hartmut.muehlen@t-online.de. 

Stadtbezirk 2 
(Düsseltal, Flingern) 
Mittwoch, 1. September, 14 bis 15 Uhr 
sind Elke Wackernagel unter 0173 7036273 
und Heinz-Werner Meier unter 6356155 
telefonisch erreichbar. 

Stadtbezirk 3 
(Oberbilk, Friedrichstadt, Bilk, Unterbilk, 
Hafen, Hamm, Volmerswerth, Flehe) 
Eleonore Ibheis ist unter 0178 6726664 und 
Ulrich Schweitzer unter 1520755 telefonisch 
erreichbar. 

Stadtbezirk 4 
(Oberkassel, Niederkassel, Lörick, Heerdt) 
Mittwoch, 15. September, 15 bis 16 Uhr, 
im „zentrum plus“ Diakonie in Oberkassel, 
Gemünder Straße 5, mit telefonischer 
Anmeldung unter 58677111. 
Dienstag, 28. September, 
14:30 bis 15:30 Uhr, 
im “zentrum plus“/Diakonie in Heerdt, Alde
kerkstraße 31, mit telefonischer Anmeldung
unter 503129. 

-
 

Karin Rinklake steht auch außerhalb der 
Sprechstunden unter der Telefonnummer 
40659876 und unter der E-Mail Adresse: 
k.rinklake@arcor.de für Fragen und Anre
gungen zur Verfügung. 

-

Stadtbezirk 5 
(Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, Wittlaer, 
Kalkum, Angermund) 
Montag, 13. September, 10 bis 12 Uhr 
sind Ulrike Schneider unter 400178 sowie 
0172 2425491 und Thomas Fellmerk unter 
353085 telefonisch erreichbar. 

Stadtbezirk 6 
(Lichtenbroich, Unterrath, Rath, 
Mörsenbroich) 
Montag, 6. September, 15 bis 17 Uhr 
sind Werner Kaiser und Bernhard Alef 
telefonisch erreichbar unter 42999690. 

Stadtbezirk 7 (Gerresheim, Grafenberg, 
Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl) 
Dienstag, 28. September, 10 bis 12 Uhr,
vorbehaltlich der Öffnung des „zentrum plus“ 
/Diakonie in Gerresheim, Am Wallgraben 34. 
Während dieser Zeit telefonisch erreichbar 
unter 296528. 
Ansonsten ist Monika Meister telefonisch 
unter 6585244 oder per E-Mail: 
meistermonika@t-online.de und Ingrid Boss 
telefonisch unter 0211 684840 und per E-Mail:
ingrid.boss@duesseldorf.de erreichbar. 

 

Stadtbezirk 8 
(Lierenfeld, Eller, Vennhausen, Unterbach) 
Donnerstag, 9. September, 14 bis 16 Uhr, 
ist Brigitte Reinhardt telefonisch unter 
0179 3466920 und per E-Mail unter 
brigitte_reinhardt@yahoo.de erreichbar. 

Stadtbezirk 9 
(Wersten, Himmelgeist, Itter, Holthausen, 
Reisholz, Hassels, Benrath, Urdenbach) 
Donnerstag, 09. September, 
10:15 bis 11:30 Uhr, 
vorbehaltlich der Öffnung des „zentrum plus“ 
Wersten, Liebfrauenstraße 30. Ansonsten ist 
Hermann Becker telefonisch unter 
0172 2666450 erreichbar. 

Freitag, 10. September, 14 bis 15 Uhr 
ist Angela Frankenhauser telefonisch unter 
0151 18841092 erreichbar. 

Stadtbezirk 10 
(Garath, Hellerhof) 
Montag, 27. September, 11 bis 12 Uhr,
vorbehaltlich der Öffnung des „zentrum plus“ 
Garath, Fritz-Erler Straße 21. Während dieser 
Zeit telefonisch erreichbar unter 6025481. 
Ansonsten sind Ingrid Frunzke telefonisch 
unter 0160 91683079 oder per E-Mail: 
i_frunzke@yahooo.de und Peter Ries unter 
0176 34557057 telefonisch und per E-Mail: 
stadtpolitik.ries@gmail.com erreichbar. 

mailto:stadtpolitik.ries@gmail.com
mailto:i_frunzke@yahooo.de
mailto:brigitte_reinhardt@yahoo.de
mailto:ingrid.boss@duesseldorf.de
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www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo


Seite 8 Amtliche Bekanntmachungen | Ausgabe 34 | 28. August 2021 

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 24. August 2021 durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter 
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c155468 öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 Abs. 1 S. 2 
der Hauptsatzung nachrichtlich wiedergegeben. 

Änderungssatzung zur Satzung des Düsseldorfer Jugendrats 
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 29.04.2021 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) folgende Änderungssatzung beschlossen: 

Artikel I 

Die Satzung Düsseldorfer Jugendrat vom 
15.10.2016 (Düsseldorfer Amtsblatt Nr. 44 vom 
15.11.2016) wird wie folgt geändert: 

Unter Ziffer 5. der Geschäftsordnung werden in 
der Aufzählung 

Die Worte „Ausschuss für öffentliche Einrich
tungen“ durch die Worte „Ausschuss für öffent
liche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmana
gement und Bevölkerungsschutz“ ersetzt, 

-
-
-

die Worte „Ausschuss für Umweltschutz“ durch 
die Worte „Ausschuss für Umwelt-, Klima und 
Verbraucherschutz“ ersetzt, 

die Worte „Ausschuss für Wirtschaftsförderung, 
Tourismus und Liegenschaften“ durch die 
Worte „Ausschuss für Wirtschaftsförderung, 
internationale und regionale Zusammenarbeit“ 
ersetzt, 

nach den Worten „Ausschuss für Wohnungswe
sen und Modernisierung“ in einer neuen Zeile 
die Worte „Ausschuss für Digitalisierung und 
allgemeine Verwaltungsorganisation“ eingefügt, 

-

nach dem Wort „Integrationsrat“ in einer neuen 
Zeile das Wort „Behindertenrat“ eingefügt, 

Artikel II 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungs
anordnung 

-

Die vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf 
am 29.04.2021 beschlossene Satzung „Ände
rungssatzung zur Satzung des Düsseldorfer 
Jugendrats“ wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

-

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 

seit ihrer Verkündung (Öffentliche Bekanntma
chung) nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 

-

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung für das Archiv der Landeshaupt
stadt Düsseldorf ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

-

3. der Oberbürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet oder 

-

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen
über der Stadt Düsseldorf vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Man
gel ergibt. 

-

-

Düsseldorf, den 28.07.2021 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 

https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c155468
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